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IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Verbraucherzentrale Baden—Württemberg e. V., vertreten durch d. Vorstand, Paulinenstraße 
47, 70178 Stuttgart 
- Kläger - 

Prozessbevollmächtigte: 

Stuttgart, 

gegen 

ZBI Fondsmanagemant GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Henkestraße 10, 91052 Er- 
langen 
- Beklagte - 

Prozessbevollmächti te: 
München, 

wegen Unterlassung 

erlässt das Landgericht Nürnberg—Fürth - 4. Kammer für Handelssachen - durch den Vorsitzen- 

den Richter am Landgericht  am 21.02.2025 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 

24.01.2025 folgendes 

Endufieü 

1. Das Versäumnisurteil des Landgerichts Nürnberg—Fürth vom 21.11.2024 wird aufrechter- 

hahen. 
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2. Die Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist für den Kläger vorläufig vollstreckbar; soweit die Beklagte zur Unterlassung 

verurteilt ist, gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 27.000,00 €; im Übrigen gegen Sicher- 

heitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. Die Vollstreckung 

aus dem Versäumnisurteil darf nur gegen Leistung dieser Sicherheit fortgesetzt werden. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten darum, ob die Beklagte bei der Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Risikoindikators die Risikoklasse für den offenen Immobilienfonds „Unilmmo: Wohnen ZBI“ mit 

den Klassen „2“ bzw. „3“ richtig angegeben hat. 

Der Kläger ist ein qualifizierter Verbraucherverband im Sinne des @ 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG. Er ist in 

die Liste qualifizierter Einrichtungen nach 5 4 UKIaG eingetragen. 

Die Beklagte ist eine Kapitalvemaltungsgesellschaft. Sie vertreibt und vemaltet Immobilienfonds 

für Privatanleger und institutionelle Kunden. Sie vemaltet auch den von ihr aufgelegten und hier 

gegenständlichen Immobilienfonds „Unilmmo: Wohnen ZBI“ (im Folgenden: UIW), einem Alterna- 

tiven lnvestmentfonds (AIF) in Form eines sog. „PRIIP“ (= packaged retail and insurance—based 

investment product). Die Kerninvestition liegt in Wohnimmobilien. Daneben investiert der Fonds 

auch in Beteiligungen an lmmobiliengesellschaften. Der Fonds richtet sich maßgeblich an Klein- 

anleger. Er hält lmmobilienvermögen im Wert von ca. 1 Mrd. EUR und daneben in Summe ca. 

0,3 Mrd. EUR in Forderungen und weiteren Liquiditätsbeständen. Darlehen und sonstige Verbind- 

lichkeiten belaufen sich auf in Summe ca. 0,5 Mrd. EUR. 

Die Immobilien im gegenständlichen Fonds werden bei Emerb und danach nicht länger als drei 

Monate mit dem Kaufpreis, anschließend mit dem arithmetischen Mittelwert der von zwei unab- 
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hängigen Bewertern ermittelten Verkehrswerte angesetzt. Dieser Wert wird fürjede Immobilie al- 

le drei Monate ermittelt (Anlage K 7, S. 92). Die Beklagte lässt für den UIW zu jedem Börsentag 

einen Rücknahmepreis errechnen. Der Rücknahmepreis ist derjenige Preis, den der Anleger er- 

hält, wenn er seine Fondsanteile an die Beklagte zurückgibt. Der Rücknahmepreis entspricht, 

ggf. reduziert um einen Rücknahmeabschlag, dem Anteilswert am Fonds. Den Wert jedes An- 

teils errechnet die Beklagte aus dem Nettoinventamert des Fonds (Gesamtwert der im Fonds 

enthaltenen Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten) geteilt durch die Gesamtmenge 

der in Verkehr gelangten Anteile. 

Vor dem 11.12.2023 wies die Beklagte für den UIW im Basisinformationsblatt des Fonds einen 

Gesamtrisikoindikator von „2“ aus, was einer „niedrigen Risikoklasse“ entspricht. Zur Erläute- 

rung hieß es dort ferner: „Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung 

wird als niedrig eingestuft.“ 

Ende Juni 2024 wertete die Beklagte den Rücknahmepreis von 50,74 € auf 42,26 € pro Anteil 

ab, was einem Preisrückgang von ca. 16,71 % entspricht. Seit dem 17.07.2024 vemendet die 

Beklagte auf ihrem Basisinformationsblatt einen Gesamtrisikoindikator von „3“ („mittelniedrig“). 

Die BaFin hat die Risikoeinordnung durch die Beklagte bislang nicht beanstandet. 

Der Kläger mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 18.09.2024 ab (Anlage K 4). Eine strafbe- 

wehrte Unterlassungserklärung gab die Beklagte nicht ab. 

Der Kläger meint, dass die Beklagte mit ihrer Geschäftspraxis @@ 3, 5 II Nr. 1, 5a, 5b IV UWG 

i.V.m. Art. 3 Nr. 1 i.V.m. Anh. II, Teil 1 Nr. 3, Nr. 8 der Delegierten Verordnung zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIP—VO) (= VO (EU) 2017/653; im Folgenden: DeIVO) verlet- 

ze. Der UIW sei weder mit einem Risikoindikator von „2“ noch von „3“ auszuweisen, sondern 

der Stufe „6“ zuzuordnen. Denn nach Anh. II, Teil 1 Nr. 4 lit. c) der DeIVO falle ein PRIIP in die Ka- 

tegorie 1, wenn er seine Preise nicht mindestens monatlich festsetze. Hierfür sei es die entschei- 

dende Frage, ob eine tägliche Bewertung des Rücknahme- und Ausgabepreises mit einer tägli- 

chen Bewertung des Nettoinventamerts gleichzusetzen sei. Das sei zu verneinen. Vielmehr 

müsse die Beklagte die im Fonds gehaltenen Immobilien mindestens monatlich bewerten las- 

sen, um den Vorgaben nach Anh. II, Teil 1 Nr. 4 lit. c) der DeIVO zu genügen. Denn nur der Netto- 

inventamert sei für die Preisfestsetzung in diesem Sinne maßgeblich. Dass die Beklagte täglich 

Rücknahmepreise errechne, bedeute nicht gleichsam eine tägliche Neubestimmung des Nettoin- 
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ventamerts. Der „Nettoinventamert“ sei das Fondsvermögen, und dieses setze sich beim UIW 

maßgeblich aus dem Verkehrswert der lmmobilienanlagen zusammen. Auch 5 251 KAGB spre- 

che nicht gegen dieses Ergebnis, weil es der Beklagten freistehe, auch öfter als im dort vorgege- 

benen Intervall ihren Nettoinventamert zu berechnen. Wäre die Preisberechnung i.S.d. DeIVO 

mit der Berechnung täglicher Ausgabe- und Rücknahmepreise identisch, bestehe erhebliches 

Missbrauchspotenzial. Unabhängig vom intrinsischen Risiko der gehaltenen Vermögensgegen- 

stände sei die Einstufung in Risikoklasse 2 im Grundsatz möglich, solange nur börsentäglich 

Aus- und Rückgabepreise errechnet würden. Dass der streitgegenständliche Fonds neben lm- 

mobilien auch andere Vermögenswerte halte, sei unerheblich, da jedenfalls das lmmobilienver- 

mögen des UIW nicht monatlich bewertet werde. Der Kläger meint, dass die Beklagte den Ver- 

braucher durch die falsche Risikobewertung täusche. Denn dieser würde seine Entscheidung 

überdenken, wenn ihm das höhere Risiko als das, wie es im Basisinformationsblatt angegeben 

ist, kennen würde. 

Das Gericht erließ am 21.11.2024 antragsgemäß das nachfolgende Versäumnisurteil: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meldung eines fürjeden Fall der Zuwiderhandlung zu 

verhängenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 

sechs Wochen, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an den Ge- 

schäftsführern der Beklagten, zu 

unterlassen, 

gegenüber Verbrauchern für einen von der Beklagten aufgelegten Immobilienfonds in Form 

eines sog. PRIIP (Packaged Retail and Insurance—Based Investment Products / Verpackte 

Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) ein Basisinformations- 

blatt zu vemenden, in dem die Beklagte zum Risikoindikator das Risiko in Bezug auf das 

PRIIP „Unilmmo: Wohnen ZBI“ 

1. mit „2“ (niedrige Risikoklasse) bewertet, wie geschehen gemäß Anlage K 1: 
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würd-m hilf d'u- Ahichelhuhg du Arm:hfiwmbam m fll 
nrialulenden Km1en fü Humqlenerhüule aman. 

! FEI dla; Prudttt wird Him- Erl':lgagthflu buechmm. 

Willi-g::nllteI-chdiumiagehitunmnlkm ämflflg Guild Inu-lm? 
“ u m . “  
Bilili Frudüt ist mi eine müh:lffisl:lw Ark; unuuidtut. Hai F.ü:kglhtflf dur:nqiéitmn Huttul1nr hllm Hm Hmtn1udn Elfi!!- 
Fl!fi ill.ll1klll'l'l'lillllllifl m Ehiaflj|dhilln hi!!“ il! Illl1'1 Alm:liili .Ul'l'l WEH'E AH: n'n F'l'llllüli I'H'flllt Bild!?" ll'ltl'llll'l'lfl'l. 

Wie kann ich mich buchwmn? 
Illu Buchwudm Hlilll'ifil sict um m m  MMWhH auf dl! Mina-uifwwuflmMmmüib1flmmd. 
diru:l1fitiifianürimlmflnuühninfllltflßüfl Hlü:hl1llflfliifl. m m m . u n m m m a „ a  
HII1-illill‘nfiifltl'dflf't-i-T'Hlilflllfidiflilfil'ill'l hM1-nühufltFmilnmdm mituutudunM Müdimhun 
finni'umnridtun 

Smutn :wuhcluiinheAngalnn 
Um hun—„www.mimrmnmdfinimhnül fir-im SH Irlumuunnn nmngtnm‘flnhflnickhmmdtnnfihdhgn 
dm & nlnn uni: tim munthch IHMHHMWH‘EHIMM W u  H m  Fuhrmnu-Eunrim ' 
Ihr Ecn'l1- mli-rg: dm d-lUE-flli'l Hanau-tm Die; hm Awnlrhum Ihr:uf haha. Hill-Eli h:..‘d. Ih- Ei'iilih -IUI- dm Elli!lli-' 
»itlllfl mim 

”Ihhflmärdu-Mhüfihrn u m  “Bunt Hnrnnfindnnihuhnn.ümuuhüünnflrhfin und M H ! “  
«Edi M'mflu-flim‘n 

'HiLn-i-n-mfil-lm'i- |:1 
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Du: Eli-mtrmlmlntllkltu HIFI nun. du ml! ill-111111 ham-H mhtnhnt “him W h mflm  Hudlthnuinnudillnrt Erpflgt, 
fi:+nchcbu Wihncl'linlid1heit III:. 111115! bei din:m Frulürtfiultl mlimm wall ich dl: Hifi-11! 111 im hfinmtm'fl'u'nflwddilh 
11|1|1e nicht In der Lageäl'ld. Siem.mlaunhlm. 
Wir hnhm Ulm Fm:ldr1 iuf fi!!! final. 11:11 1 hl1 ? 111 dl: m il 11mn=tufi. 111111111! 3 Hrnrmhhinl-rdrium Hähdtlmt man. 
Du Hikn pclentlelier 11111151: am der 111111fliw11 Werhfl1ui:klmu wird ala; mittueedsri=q 1 1 t  
Hi uhr wqüfllmn hurhth-ed-wm 11 umflw:Hiflich dumm-1 Fiflt HHM"H':HQ1 und. H Hüthgtbrmfl-ng-m [Wü- 
rm. 
'1i"1:1111 finnmtrlmlhzhtlhtu l'i-d'l w uhr-M- H1üu:n: M U M  In Hujüummtlungem htelflg.rgun an “WII-uufihduf- 
im. hmdflmdm dcr W u .  Staurfltlu Wrimlmn. Gmhi‘llu mit Dufluihn SDI'H1'I hnmd:tliumntt‘ßimlt 
nrum. 
Düml‘m-düi build-111111 hun-un ich!:wHü-flg-nn I111*1M11111HW@1. nfl115!1 du!-113% W i l l  nel-n Hin-iu “dien-111 
Enten. 
Ham-111111911 mmmg’ich WEIMHII'I AuuH1-mmhilhw M11hrq-1n m w m m a :  im fih1cHl:l Ml'if. lm: Hill! l1hdül 
Athp' hihn unl- l:lmhchuclzlllifiqüuld m r  

Fuhnmae-R1Mm 
W119: b1| diem-1 Muktnn Endnhunuhulianntm-m. Humdn Ii.hl'flnm mm..mmn ülüüflnn Mm!dfl1mifiw 
nrw-15“ um::m null mit Minnllult w 
Du dann11hrihu „nimüiiuclm ffu'rl:Httl ud unflmhl+1n:ht 5umßm-uduüchdü 1-:Huchhnbm duflm+rittltlumtl m m  
wintlmufia1 Huduk11 w1d!ncl1r Hflli' u a m  lin-11111111. mdmlnmn 111 lahm. 111- Hlflhiflmn 11111 I:fl11hilg kühl; 1141111111311— 
chln. 

=!h'3111 1“!f.“1fl11111111511 

' “. 

fl1inun1 üglhthüug.mluhühduirnnflhihflnnhnhmlniungnunduhüunhuuuhfln % 

Wu iii- I'll init nu:l1 “mu; & Hielh1 
II.-11111t hm1h1hn1111-1 Hmm 1*“ lfll 1.mmn 

1il1'tiich üw:hchm'ttlnnd+tt -15,51 ' -T.1 15 

11- 511111 Enhnn:h M i u - m  
m m “  H.": huumhetm11mm I1Fn11'ln_ TAEIHJI T-Elllllll 

lüHl:he Elm:ku1hrilttsremlltg _ 45,51. _ —'.F‚.I lt.-_ 

Wu ill-11 Enü1-rud1 Ahllgdlfllflll_ - mm HEW“*M “""" “““" “" 
1Hlflil:l'lr nurcE1cmnmr-:uu -1.[1 11 11.11 11 
Wü 511 1111 lin-11 1111:h Ahauu fllu1=lm - 

M a l i  m_ü hmhmhunnun l1ünntu I.IHHIH 1D.flllll.ll 

1lHkkn_fl111cfghrflthg_trldlh -'I.t '5 1.5- 11 

fi'rdlnl!gtfülfllfiiiflmifd ümfllclu Huntmde1 Frudünflhuinfl'llltlnjldmhunr Ull1-ililldh'lfidiih Hmm. dl- 5lifill'l'lfill- 
nur under lin ‘iertr1ehß1äle nhl:n mussen. muß: :|:-le Hmttn lite-1 Bauten udn liter VHH'IEIJIIIIH. Hrüurüu:hfldiigt ht auch “IE puflfll+ 
dla M i l l  5111551111. die sich thanfa-ilnui.den 1111 Ende arbeiten Gum-g muflhn- hun. 
Duilruruenarln :elgt, nun 511 unter extremen hhrlcl:hedlirwn müclulnlanrnmmflhten 
BM plfll'l1-flhd': i:-Hl-lll'*fl «gib SHI1 |!!! ehr-H Arnim: WENN Uli-"EU?! um! EINE-i 
DE. 111111111! Sun-alu Hg.;l: 11111 bei um Mag:- :m11dun mann und EEIIIEIIL 
Du minimi1n:h Sum-1111111111 51h bel Hut flüge Mühen mama um! ü'lüfl'ifl. 

“MMWWIBIFHMWEMHH fidtinünrlapktflnlüuhlinhgmrflunfi? 
111111111111dn Gemih:hrh hat hmdhlum Aum'lrhfigifl wllh-1- .l.uuhlug d': 1111511111111!!! Maui-+1. duhnlulmrhfl- 
münlnpltnhmwalhnmuelIs-cl‘nh das$uflummünun richt in die " m i m  light, udnnei-ne-rstindlg :ll1.lltfl1lllüt 

Wlanmnümn'3 
Dil Fam. dlnlrnfidümilmdütwrlmltmlirihd-nmbuu hmh1m una-nnmbuntflrmialudludlfüllnhl.hlüdüll 
FMH!d Emumltu1nl 1191duwhfld1dülmmfih.äflrgn1mflümdn 

Elli-1 Ill u m  
In d1-n I‘1btllm vun-dm Buhl-311 dummlh_ din mr Dt&u1nm1ditdm Kmnmm her!.tim unmmm wurd-n. Dim m 
Wndm 1b. wir Hill 51 1nltgm. m lang- 51 1l111‘mdüt I'HTHI'IH'II w}1mfl üd!d11-HMLMIMHWL Dh W W W ! -  
q: mw:huühn einen bulg:ulrüuftm mug-bmg und nmhl-tdm mäd- Arhguuluiunu 
Wil: fahm 1algrrnl1 Annuhn1 M 511911 
- lm IMHI1HEI1III15: dm:np1egenühwrwührlnhnfl H! “ l-lhtifl1ditl}. Hu‘diilflutnthl'l'mdnim hüm1lianphun- 
man. du! ich da Hud1fil alle 1111 mltl:tlrfl1 51111111! 1 ! i  
— 'll.'1llll ill! werdu1 min-gt 

Hill: ll.H-Ifililfllililllvfl 
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- . - |  ‚ -  -_ . . _ .  _ - . _ - _ .  . _ - _  L 
_ . . .  . , . “ -  ' | _ 

. . . .  . . | . | _ _ | . _ - _ _ ‚ . _ _ . - „ -  
' ‚'! . - " 

“ h l - M  IGS-35"! 1.1-45EUH 

mm.- um.-„... am?} [am a.: 15 wenn 
Hülmnmhe-nwmetlumthenmedieflunen Ihn: Hetdhmnlfltnlflrnfldetflhedmnnirqem Wemflehümlflnnfinm 
Erdeüt emfl-flem Halteduernuflümn-lrd Ihn dudu:huittlünhnclüpmlete mdflkd1nüfi ruht-unenu1dü'l-nadt 
Kühnh'elngrl. 
tüermeinenTedl detllnsterlneüd'tenuuufl derfl'ln-Wredüllendie Ihrendnha‘lütmkml‘t, undI-e fü'EI-e-e1btflhtenülfl'ül—Hi- 
Wunde-chen Der Behegwnd Neuen milulrh‘L 

4.5 '.l'n dei- Ethan; den ‘n'-le hm Ehifltg m die“ Anti; zahlen DHII'I etflullm! 
ind "iemtrlehüuten In Hühe vunl.ß "I.- de-:. Anlegehetmge-5 { «IF-E EUR. file; Ist 

m m  der Hamm-mag. der II“-un hem:+mt wird. mr Ferm. die Ihnen du Ilm-HM "" "" m EUR 
verkauft, teitt lin-en dre till-ädflid! Gehüw "Hl. 
WII hem:hnen keine Anflegephmlhfi'e diem Fmdflet. Die Penn, die "nun 

w du Fre-Mu werkam. kam jedoch ehe Get-UH hetechn 

1.4 !- deeWettnlhrer' Ani-Ip peut-eh: Hierbei hndeltea;lchun elm HIELI‘I: 
51M1m1g au‘ der Grundlage- der te-1räehlhd1an leuten das leuten Jahres. 

11.5 1'. du'fil'erte1fl1nrlmüg pen-lebt Hlethei handelte.-5 sieh-un ein 
der Hinten. die aniillen. wenn wir die mm1delle-gefilln Ania-pn 

fü ein Produkt htien eder verke-.fim Der tauadimha ütfig lim! elaüuuh; 
Wilmihanen wii url-el wir kaufen und verkaufen Dü- Tmuattlureimtm emhalun die un EHI. 

e1q:lläten Tramakttuflmlen fu tu:llt.alü- und Wahu'mgeiclufte. Indem 
werden m: dit Abschnitt.-ag der Arucluh'mginehminnen fie die 
anfallenden Renten für Immdallle-merkäufe magneIe-5en 

-.--*--:-:-‘-flrl-rru :s. __- —rra-= . - 
' ' ._ __. . -_._l . '|1"'11 ' Ü.'.'.l'.a"_.l-lfi'.-' .'.l- _ _ 

Efidgqphüeen Ffir din-ea: Pie-dd“ w1nl kerne El‘il:iänpgpl:lnül*lr heredt:l. 

WüluqnuilhiüdieArflngehalümmdhmidnmfiiigfiddmbiunm? 

El!pfllllflt l-Hhflwe:lluhe 
Diemfiadnlnlrl Me1nenuttelfrinIgem angenehm. lie! Rückgabe #luemul'flünm Hütedwnülen heiu_Mnederfiehflr 
ren en Humflham1m Hiehg-hnnüälfltfiten ihnen Rede-n Abnflfitl ‚Um mich-e m am Freelflt lundfll nid1‘f'eütriu'nm 

Wie htm ich mich buchwm? 
'Iel Buchn=erden Mann fie Ich an Url=un lm:flm_eut F_rluatlnneh Eut auf der lnl;entlaeite httpm'fwuwuiu1-irnuhn-utüefheechnurde 
„:|:: flüffltr.han Urflmlme5lmnl Ernie: mm. mm Hutfm-un mm. m m  Mmmmn-fimmwß 
Hill an meefiflmlmemmfl wurden ludwdm üudle Hmm. Hemd-n Produkt Wände: u_w*mh‚ Mhflmh ln 
dien- Femn Hüllen 

Smufigemhdiadkhh;duu 
Url-H Hu:uwu.urdwmnmmdulüßübüüfllfit finden!. Humanimnn 11.I1' wu‘nlul'emüüülmq mdenaeüdfllegen- 
dm 1' leben mei-eeim m-unaldl-rh aktualhhfle Vertfi'eefl-iduuuderlnednmfriluet Fedmnance—S'auu1muel fiümrlüei'nnnnlu1 
Due: Fued1uterlleg: den de1fi:hen5tevnngpetfieim Dhahann hmhrg-ndnntün wie fie bei. herElnküile amtlunl‘eedehe— 
mmwden 
_“"leun:nm Iifl‘lehllflee-HMIHM Hm.nin:—npuiunm Hmm.flhugemlhm w m  mmmm 
E # _ M ' M  

H1Tfhl'lflillllüi'lhlm'fl_ 
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und/oder 

2. mit „3“ (mittelniedrige Risikoklasse) bewertet, wie geschehen gemäß Anlage K 6: 
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Basisinfurrnatinnshiatt An|age K 6 Ü m 
hend: 
Biene; hfumetin:eehhtt nulit ilelefinfln'rlflehe lni-uwneüunen Lüadien-en Arflippm:iutl ne Ver- 
fügung anmenmmnu unWerh-emneriei. Heminlnnn1etinnen incl mmimuupenu-n-em 
un Ihnen dabei anhelfen, die nl". den» iilniin diei£ü'ilitenmie die müjkhen Gewinn nee! Ueli-eu 
diene-immun m m  nnd "mdehei mtfimhll'lt-FHHI FIMLI:HH Nmfieidm 

Fmdüt 
Huhlth Unimnun:finineen IIH'IflM 'Fiefli' mml}. 
Hirte-let: IH’I a'nnlmene-m-ni'neni GMBH. L i d fi m .  
fi“: EI=EMIMIÜMVSI 
weheeifl:e: hHm-.FIWMH.UÜ1-ineneflmentnle 
Heim: m#9ü 5iiHE-fiflfiii 
Die anuln fü: Hnnedierede|numdnide [Ilflllilirii'ilrdhn Müll men m w  GmbH hllenueti'l duleninidunml- 
line-hielt netüdig. 
Diem Wii" in in Deuinn:lünd, ünennieh ml.-nen. 
heim dee Benelufmmtinnflnietßr 11 Jnti 2011- 
iluhnl In lenrl'l‘l.ein ” | : d  “einen. denaflin-nh hund IÜ'II'HIHIH'H'HÜÜI'I'L 

UmwddneArtwn Prednninthandeites eich? 
All: Der Femin- iil.‘ ein in Detleciünni flight]t Mmuhllün-üfl5'nn‘friiülin. 
Latin-Il: Der Fendt Int eine uhegenrle Laufzeit. Wir sind l:1en*n!rn:ln‘li-gli elle Verwalteq dee Ferdi teten Einfluq eher Hilflignn‘gh‘iij: in:“ 
mhüeeterueede Meinten duch Heinem1tmeüemg lm Enneie-seneeigrnrel dertluen himminn Ehre;- ur.tu Hühhhefluenichteu |:M9m An- 
teflem dem Fm:lnh:nien mr-dütflth EMWÜQHÜ ”gegeben werden Miendümül die fight manuellen em: müAhienl' 
ein: Hirn-finniul'nm am 14 Hamm-md wen Erin-mung einer Manni-int m 12 Meilen Möglich Sie miese-n In den Lage nein, die 
limieintte Henfi'eirerhei'l: der Attefie linen.rnehm wir ein:l heredligi die Hüc‘enflme nummhlm‚ nem eußemenflmiiche Umnimie- 
die; un'rler BHintki—iel'1iigng der Arüewnrilereüen erfuderlI-ch-er'ed-inen len-en nude-r tik lm Funde Mer'nei1 Mühlen “Hill rin:i'ri hinei- 
n:hen oder nicht. ninrt nr Ven1wunu nehm, um alle Amulninn:kuahn an bedienen und uleideeilig die udnuqeprnifle len.rierfle Iennnirb 
fliiffl.ng den» Funde W h e n  
lieh: Ziel den lmmuhillnnlundn. in es. :lai den gehlltenln'n Immobilien hm. Huillgnnngen nm immnhiilen-Geuilnuuflen leg-hän- Erhigi 
ldg1efl:l nflI-eüfler Mieten müde einen hutl:lmdlfliden w m  eu el'enr'rtechei'ten. 
Der Fund; erwirbt üerenieprel Wahn- Mef wind! pnui1te Immehiilen Wieder lehn.nnuen en Innnmh-liien-Eeeeihn-ehelten. die In ent— 
qeed1eenle Wein nalen nemlnneht genen-te |mma-h-ilien Investieren. üartlnen hmm. Unten aueh Immd1iilenene einem Inii‘lji-Edfiflill den Eu- 
rq:nlieüne.n mer. deren einem ende-ren Magenta“ dee abnehmen-u über den Eumähud1en 'n'n'irtfl1nnflrnmn wie In nu;üitiunitu- 
ten el.-Benulb den Euuplischen wehren-nn. Minuten werden hunde-stem 5 Pre-nem md munrnei H FFM-EM den Fundmrmügere hän— 
nnn1- In Unlditlnnmingm. l-B. hmauthnw nnd Geldm-nrhtlretrmnen1en. angrhgt «mim Ihm :iü I'm-e den Wenn elilr erwuhemn 
Immobilien dürfen du.-th I:redüe lumdfinennniert wenden Den Ferm-darf Euch-Hu mit Derlutea nur ihi:h“efien. um Mur-hm Venmü- 
pmqegensblnde ebene-Ideen. Die Adenatrfied-e beeleil sich nicht euf einen 'n'engiei-ei‘nnefießh und uerln£ut kein Mengehmnlenes fiel.. 
indem die Magemted1eidunpn wenden aktiven! Heiseu‘n einiu!llen Immrü-ilien- nn! Iiipitinimirkteinnnnh'lme'gn whuHen 
Der Fuel; inneietiert clereefi überwiegen! in den.nien:l1e Mmmnin1llen wie Wnniuinlueer. Wuhuniegen udnqemisdnl: gnnlete Eueiil‘lflün- 
nt mH Weine-Jen Dabei wird den mmuhlliemenmbgen unh- den Kriterien einen uch-Mugen Enamtrflt. huge. Grüße. "uam nein! Mil— 
telimnlme gernüd‘1 
Die Ai.neelniiln.e'nn derEririge dfiidrdlerfdut in der lem-l iih‘iichnieü am den Emhtlujulnen 
iieneelerieile den- T-nnnln In die DI IM“: Hi Elenfin:he Eerflrel-i'ieniuen-ere-ehel’liunln Fred:a lm Hein 
Den Fran-eh und die .nInln-elienmvn'enr und Heb}fleenhenltlne. die “heilen Anteilpreile—nnnne “HI!” Irimneiinnen enden Fn'nile'l'innlln 
Sie h:e:terlu'nn nled.ndun 5pneelu wie: letpenfiwwen.mlueinunmenuifiDE£flüüllhifli-L 
Milflhhfllhl'lljill'ili: ÜF FU!!! I'1'd'iifl Eld'I-l-l'l IHIIIHIHQH. DH“ Emden wrfd-5!n den Ill-Il den UHm-üflhuhl'flungn' -upünlenungui 
int-Mellnnmllnid- l:nn'e lengiriiligen Megeluinet hi denn euüegrelen Fende- iureielt en-eieln un ehPm:luint !üfiurflln rni'l hällenl— 
nüen nee! in:-der —erfeleu*gan mit Flran1:pmdn.flfln Der Kunde kann einen Hnerelelien iniefln.et Hip|1 nel legt Einem Went ml Ii'.i|:ltäli:lfllfif. 

Weidneiliniinen henehenunlwuhfinnteidn im Benennung definheinannnnnn‘i 

| 1 | 2  4 | 5 | e |v—| 
Diriflkflüitllflhhflllddkhtifl'flfidififlidflMlfiflitflt 
Wenniiediehrlepfrün:lünllüerglnündutelsidfiche lidheniüfldndehmüüeidinnefl‘ieenlultenu'leeürn- 
nin:imunenigenneüelu. 

üfl1enlelirg:lnlntnnügjidnenuelpe Hüdw.inlunmnnünduuiuünimnuumthüflmm1fifinrhnhfiü 
Menülichnilllenfllüneuennlrizt. 

'MÜ-HHIHÜ'IIUII-l 
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DH üun'ntfifih!mllhh HH! Iln!n HI:- ml! dl-I’i_ll'l1 Wil: flrbuullfi mm:; im Huflfld1 m idimn H H “ ! M H .  Er “Jg.„ 
niit Md1'diu w.1mmm=nm irt. dann Sie hai diumn Fmd..lntfiuhd wri'rnm. mid il'lihlli! Milch in ginn billimmmw-Jieirmrlduln 
ul'n wir rith1 In der Lig- und, El.: 1umhuflhn. 
Wir haben din-u Fmdti:t il.lf elta Skala um 1 hl! 1‘ In fl|E H15_Itd:lune ] elrgstult‚ w:üel & mr mltlflrlulrI-gun What u1'grl-nft. 
Du Hillh: mnätHn Vuhmr an dir lui.inl'tlgm amickhng Mrd 1t1müuinüdfiu Hmuhfl 
llml n+r unnümtiurn Murhlhfilhrqu'qm In H wuhahhllth. dann um: Fl”dflfll bulflß:*ünt wrd. li m m : m  müh- 
l'l‘l'l. 
H'nm Ennm1tul»hnlndtlum nicht angrmu-mn m .  Ilflhll‘tll'lffl'fitlfll“! in Fffl]nlkhfflifltflfl'glrfl. Bunfll-wngm m |mmuhlllmnlhidnl- 
'em. Fremdflnu'arlenluen der ‘imflg=mmlltfl. Mich verlndflungen. EHI-lim- mit Bub-Mm mit hmuhlliumrltm-rindn— 
Wfl.. 
Din-n Frudüt hilflt Hlnm Hifi'w künftig-n Hin‘khtr'shfiddu‘gtfl üdflilul clu- ihglhgt: “pH-ll gmx udn tiihfllü udiutn 
lüm‘lm 
lnfmmünnnru mhj-lünflrünhnimfinflhürmdurhmpnlüihwgfifiinflflmflthhhflflflä“!hmndhld1dl. 
WMMWWEhu:-uüigfiild mM?“ 

Mmrm—Smmuim 
Wii-5: bei am clütam Ende "l-Fill5hE-HII'I'II'HM Mag: u m t  kürinumlrhhm ah nu- hürFüg: H:H1mflugün un- 
man Hmm-w: mnmmtluttnhungm 
Du dummllt: nr.-nimm mid-Hu- |.l'lll mamma Equflu—mnud1güdnn din u m  m m .  und hin: w m  
widduqdu PraduhuundfderdeH hm1unuhhdnmuzmm hhénmnuutteiptu-nunaichuhruugvflllgaummi— 
chain 

Ifliilnum Büthhtp,nfinhflhdflbu1flhihhünfilflhnlnhpgnundnülhihuflünh 
“ i h m  Enü nn:h Hung durluin _ I'l-Hll_.lfl | | “ ,  ‚ ' l fl l  . !”  I'd-HH]! ?.4-Hllll 

Lll'l'llchl üwc*ud"tl9mdfie —155 “l —?.1 H 
W. fill!!! EIHIII nich Allah lllffldlih'l 

Mann-h \ "“?L‘PEFPF'FFIFMÜ 1meun uam 
Hilflfll DUIÜEI'.:IIÜHHEHIEHE 415 “ 4'.1 “ 

um ihm End! nah M i n t “  . _ |, | „ Hmua um fill: 1WILI=H 

.l'll'l'licl'm Dudu:hittwud+h -1J_I *l- H i  
_W'n Shin Euch nich MIN| IIIHHHH 

Emm" ihn-h M m  H m  man “HN-H 

_ ‘?*F".F'TF WWF? . "'" ‘ ‘-E"' 
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 243,51 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01.11.2024 zu zahlen. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Das Versäumnisurteil wurde der Beklagten am 23.11.2024 zugestellt. Am 03.12.2024 hat die Be- 

klagte hiergegen Einspruch eingelegt. 

Die Klägerin beantragt zuletzt, 

das Versäumnisurteil vom 21. November 2024 aufrechtzuerhalten. 

Die Beklagte beantragt, 

das Versäumnisurteil vom 21. November 2024 aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte meint, ihre Preisfestsetzung erfolge nicht nur monatlich, sondern bereits börsentäg- 

lich. Denn der UIW errechne börsentäglich einen Rücknahmepreis. Auf dessen Grundlage kön- 

ne jeder Anleger des Fonds die gewünschte Auszahlung erhalten. 

Zwar komme es nach den Q&A des Joint Committee der ESAs (im Folgenden: Q&A) für die min- 

destens monatliche Preisfestsetzung auf die Berechnung des „net asset value“ (= Nettoinventar- 

wert) an, der in 5 168 KAGB geregelt sei. In der Errechnung börsentäglicher Rücknahmepreise 

liege aber zugleich eine börsentägliche Neubestimmung des Nettoinventamerts. Auf die Häufig- 

keit der Bewertung der Vermögensgegenstände des UIW komme es dagegen nicht an, wie sich 

ebenfalls den Q&A entnehmen lasse. Dort werde maßgeblich auf die Bewertung der PRIIP 

selbst, nicht ihrer Vermögensgegenstände abgestellt. Außerdem dürften die Verkehrswertgutach- 

ten über die gehaltenen Immobilien nach 55 251, 217 KAGB, @ 30 l KARBV bis zu drei Monate 
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alt sein. 

Der Nettoinventamert sei auch nicht mit dem Wert der vom UIW gehaltenen Immobilien gleichzu- 

setzen. Vielmehr sei beides strikt zu trennen. Denn der Nettoinventarwert setze sich aus allen 

im Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen zusammen, zu denen auch Beteiligungen an Im- 

mobilien-Gesellschaften, Wertpapiere, Bankguthaben, Zinserträge, Fest- und Termingelder und 

laufende Mieterträge aus den Immobilien rechne. Die Reohtsaufassung des Klägers habe entge- 

gen den Vorgaben des KAGB zur Folge, dass die Beklagte nur dann börsentäglich Ausgabe- 

und Rücknahmepreise berechnen könne, wenn sie auch ihre Immobilien börsentäglich bewerten 

lasse. Schließlich beruft sich die Beklagte auf vergleichbare Fonds, die sich ebenfalls in die Risi- 

koklasse 2 einstuften, vereinzelt sogar in Risikoklasse 1. Der UIW erfülle daher die Voraussetzun- 

gen von PRIIP der Kategorie 2 bzw. 3 nach Anh. II, Teil 1 Ziff. 5 der DeIVO. 

Eine Beweisaufnahme hat nicht stattgefunden. 

Hinsichtlich des weiteren tatsächlichen Vorbringens beider Parteien wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der Verhandlung vom 24.01.2025 Bezug ge- 

nommen. 

Entscheidungsgründe 

Auf den zulässigen Einspruch der Beklagten wird das Versäumnisurteil des Landgerichts Nürn- 

berg—Fürth vom 21.11.2024 aufrechterhalten, weil der Kläger gegen die Beklagte einen An- 

spruch auf Unterlassung der Bewertung des UIW mit „2“ (niedrige Risikoklasse) bzw. mit „3“ (mit- 

telniedrige Risikoklasse) gem. 5 8 |, III Nr. 3 UWG hat. Die Beklagte hat durch die vorstehende Ri- 

sikobewertung gegen 55 3, 3a, 5 II Nr. 1 UWG i.V.m. Art. 3 Nr. 1, Nr. 2 lit. a) i.V.m. Anh. II, Teil 1 

Nr. 4 lit. 0), Nr. 8 DeIVO verstoßen. 

|. Zulässigkeit des Einspruchs 
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Der Einspruch der Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom 21.11.2024, der Beklagten zuge- 

stellt am 23.11.2024, ist zulässig. Insbesondere ist er statthaft gemäß 5 338 ZPO und er erfolg- 

te durch den Schriftsatz vom 03.12.2024 auch form- und fristgerecht, @@ 339, 340 ZPO. Der zu- 

lässige Einspruch versetzt den Prozess in die Lage vor Eintritt der Säumnis zurück, @ 342 ZPO. 

||. Zulässigkeit der Klage 

Die Klage ist zulässig. 

1. Insbesondere ist das Landgericht Nürnberg—Fürth sachlich und örtlich zuständig, 5 14 Abs. 1, 

Abs. 2 S. 1 UWG, @@ 12, 17 ZPO. Es wird ein Anspruch aus dem Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb geltend gemacht und die Beklagte hat ihren Sitz in Erlangen. 

Die Kammer für Handelssachen ist funktionell zuständig gemäß @@ 95 Abs. 1 Nr. 5, 96 Abs. 1 

GVG. 

2. Der Kläger ist als qualifizierte Einrichtung klagebefugt gemäß 5 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG. Er ist in 

die Liste qualifizierter Einrichtungen nach 5 4 UKIaG eingetragen. 

Ill. Begründetheit der Klage 

Die Klage ist begründet. 

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung der Bewertung des Immobi- 

lienfonds „Unilmmo: Wohnen ZBI“ mit „2“ (niedrige Risikoklasse) bzw. mit „3“ (mittelniedrige Risi- 

koklasse) gem. @@ 8 Abs. 1, 3, 3a, 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG i.V.m. Art. 3 Nr. 1, Nr. 2 lit. a) i.V.m. An- 

hang II, Teil 1 Nr. 4 lit. c), Nr. 8 DeIVO. Der Kläger hat auch gem. 5 13 III UWG gegen die Beklag- 

te Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten, weil die Abmahnung berechtigt war. 

1. Aktivlegitimation 
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Der Kläger ist als qualifizierter Verbraucherverband eingetragen in die Liste nach @ 4 UKIaG und 

nach 5 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG aktivlegitmiert. 

2. Geschäftliche Handlung, 5 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG 

Eine geschäftliche Handlung i.S.d. @ 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG liegt vor. Nach 5 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG 

stellt jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens 

vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des 

Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines 

Vertrags über Waren oder Dienstleistungen unmittelbar und objektiv zusammenhängt, eine ge- 

schäftliche Handlung dar. 

Dies ist hier unzweifelhaft der Fall. Die Bewertung eines Fonds im Gesamtrisikoindikator hängt 

unmittelbar und objektiv mit dem Abschluss von Verträgen über den Emerb von Fondsanteilen 

zusammen. Es handelt sich hierbei um eine Handlung der Beklagten zugunsten des eigenen Un- 

ternehmens. 

3. Verstoß gegen 55 3, 3a, 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG i.V.m. Art. 3 Nr. 1, Nr. 2 lit. a) i.V.m. Anhang II, Teil 

1 Nr. 4 lit. c), Nr. 8 DeIVO 

Die Beklagte verstößt gegen 55 3, 3a, 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG i.V.m. Art. 3 Nr. 1, Nr. 2 lit. a) i.V.m. An- 

hang II, Teil 1 Nr. 4 lit. c), Nr. 8 DeIVO, indem sie für den hier gegenständlichen Immobilienfonds 

auf dem Basisinformationsblatt die Risikoklasse „2“ bzw. inzwischen die Risikoklasse „3“ bewirbt 

(Anlagen K 1 und K 6). Diese Risikobewertung durch die Beklagte entspricht nicht den gesetzli- 

chen Vorgaben. 

a) Bei dem Immobilienfonds UIW der Beklagten handelt es sich unstreitig um ein sog. PRIIP. 

PRIIP ist das Kürzel für die englische Bezeichnung „Packaged Retail and Insurance—based ln- 

vestment Products“, d.h. um verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanla- 

geprodukte. 

b) Durch die PRIIP-VO (= Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) wurde ein standardisiertes Basisinfor- 
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mationsblatt eingeführt, um die Verständlichkeit von verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger 

und Versicherungsanlageprodukten für Kleinanleger sowie die Vergleichbarkeit solcher Produkte 

zu verbessern. Damit die Basisinformationen für Kleinanleger leicht verständlich, gut lesbar und 

einfach vergleichbar dargestellt werden, sollte mit der Ergänzung durch die Delegierten Verord- 

nung (EU) 2017/653 (= DeIVO) eine einheitliche Vorlage für das Basisinformationsblatt bereitge- 

stellt werden. 

Gemäß Art. 3 Nr. 1 DeIVO haben die PRIIP-Hersteller auf dem Basisinformationsblatt für den Ab- 

schnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ die Me- 

thodik für die Darstellung von Risiken gemäß Anhang II der DeIVO anzuwenden. Nach Art. 3 Nr. 

2 i.V.m. Anhang II Teil 3 DeIVO haben sie folgende Angaben zu tätigen: Höhe des mit dem PRIIP 

verbundenen Risikos in Form einer Risikoklasse unter Anwendung eines Gesamtrisikoindika- 

tors mit einer numerischen Skala von „1“ bis „“.7 Der Gesamtrisikoindikator soll den Verbrau- 

chern eingängig und transparent vermitteln, welches Risiko mit einer konkreten Anlage verbun- 

den ist. Der Gesamtrisikoindikator umfasst die Stufen „1“ bis ‚7 wobei „7“ das höchste, „1“ das 

niedrigste Risiko symbolisiert. 

Der Gesamtrisikoindikator setzt sich aus einer Aggregation von Marktrisiko-Wert (MRM) und Kre- 

ditrisiko-Wert (CRM) zusammen. Beträgt die MRM-Klasse 6, beläuft sich auch der Gesamtrisiko- 

indikator auf 6 - unabhängig von der CRM-Klasse, vgl. Anhang II Teil 3 Ziff. 52 DeIVO. 

Nach Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO sind PRIIP in der „Kategorie 1“ (nicht: Risikoklasse, da- 

zu sogleich) einzustufen, wenn ihre „Preise“ nicht mindestens monatlich festgesetzt werden 

oder sie keine geeignete Benchmark oder keinen geeigneten Stellvertreter haben oder deren ge- 

eignete Benchmark oder geeigneter Stellvertreter nicht mindestens monatlich preislich festge- 

setzt wird. PRIIPS der Kategorie 1 unterfallen ausschließlich der MRM-Klasse 6, Anhang II Teil 1 

Nr. 8 DeIVO. Sie wären daher gegenüber Verbrauchern auch immer mit einem Gesamtrisikoindi- 

kator von 6 auszuweisen. 

c) Vorliegend haben die „Preise“ unstreitig keine geeignete Benchmark und keinen geeigneten 

Stellvertreter und deren geeignete Benchmark oder geeigneter Stellvertreter wird nicht mindes- 

tens monatlich preislich festgesetzt. 

Die Beklagte bewertet ihre „Preise“ im Sinne der DeIVO auch nicht mindestens monatlich. Das 

Errechnen börsentäglicher Rückgabepreise durch die Beklagte genügt hierfür nicht. 
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aa) Sinn und Zweck von Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO stehen einer Preisfestsetzung mittels 

börsentäglich errechneten Rücknahmepreise entgegen. Ausweislich Anhang II Teil 1 Nr. 3 Dei- 

VO erfolgt die Kategorisierung von PRIIP „zur Ermittlung des Marktrisikos“. Das Marktrisiko wird 

nach Anhang II Teil 1 Nr. 1 DeIVO anhand der annualisierten Volatilität entsprechend dem „Va- 

lue-at-Risk“ gemessen, sprich anhand derjährlichen Wertschwankung eines Investments und 

dem potenziellen Verlust im angegebenen Zeitraum. Diese — für Anleger eher unübersichtliche — 

Bewertungsmethode soll über einen Gesamtrisikoindikator vereinfacht und veranschaulicht wer- 

den, damit sie auf einfachem Wege eine informierte Anlageentscheidung treffen können. Am zu- 

grundeliegenden Gedanken ändert das nichts. Die Risikoklasse soil ausdrücken, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit und in welchem Umfang Anleger eingelegte Gelder potenziell verlieren kön- 

nen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO zu verstehen. Wenn eine 

Preisfestsetzung nicht mindestens monatlich erfolgt, erscheint dem Verordnungsgeber das Risi- 

ko einer Anlage schon abstrakt — sprich unabhängig von der konkreten Gewinn- und Verlusthisto- 

rie — höher. Der Verordnungsgeber muss also bei der Preisfestsetzung in diesem Sinne eine Be- 

wertungsmethode vor Augen gehabt haben, deren Applikation Verbraucher besser über das Risi- 

ko der betroffenen Anlage informiert, und die deshalb eine geringere Risikoklasse rechtfertigt. 

Dieser Anforderung wird die börsentägliche Berechnung eines Rücknahmepreises nicht gerecht. 

Zwar unterliegt der Kläger einem Missverständnis, wenn er börsentäglich berechnete Rücknah- 

me preise und Börsenpreise gleichsetzt. Der Börsenpreis ist der Preis, zu dem ein Anteil des Im- 

mobilienfonds am Markt gehandelt wird. Ein börsentäglich berechneter Rücknahmepreis basiert 

hingegen maßgeblich auf dem Nettoinventamert (siehe unter III. 3. c. bb) des Fonds, kann aber 

auch — mittels Schätzungen — Marktveränderungen berücksichtigen. „Börsentäglich“ bezieht 

sich nur auf ein Berechnungsintervall für Rücknahmepreise (nämlich an jedem Börsen- 

tag), nicht jedoch auf eine Berechnung mittels Börsenkursen. 

Gleichwohl ermöglicht die börsentägliche Berechnung von Rücknahmepreisen keine bessere Ri- 

sikoabbildung. Denn das Berechnungsintervall von Rücknahmepreisen sagt nichts über das Ver- 

lustrisiko des zugrundeliegenden Investments aus, weil den Rücknahmepreisen keine tagesaktu- 

ellen, unabhängigen Bewertungen der gehaltenen Immobilien zugrunde liegen. Vielmehr basie- 

ren Rücknahmepreise stets auf der zuletzt vergangenen Quartalsbewertung, ohne diese mittels 

marktgeeigneter Verfahren börsentäglich neu vorzunehmen. Es handelt sich folglich um börsen- 

tägliche Neuschätzungen (siehe unter III. 3. c. bb). Diese ermöglichen keine Aussage über das 
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Risikopotenzial einer Anlage. 

bb. Für die mindestens monatliche Preisfestsetzung i.S.v. Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO ist 

die Bestimmung des Nettoinventamerts maßgeblich. Indem die Beklagte börsentäglich Rücknah- 

mepreise errechnet, bestimmt sie nicht gleichsam auch börsentäglich ihren Nettoinventamert. 

aaa. Das Joint Committee der europäischen Aufsichtsbehörden (ESAS) hat eine konsolidierte 

Sammlung von Fragen und Antworten (Q&A) in Bezug auf das Basisinformationsblatt von 

PRIIPS herausgegeben. 

Die Q&A der ESAs stehen zwar in der Normhierarchie unter der Verordnung selbst. Sie dienen 

aber anerkanntermaßen als Auslegungshilfe (MüKoVVG/Gruber, 3. Aufl. 2024, PRIIP-VO Art. 1 

Rn. 22). 

In den Q&A finden sich folgende Frage und Antwort: 

Frage: Are the redemption prices of open-ended real estate A/FS "prices" within the mea - 

ning of point 5 of Annex ll of the Delegated Regulation? The question arises be - 

cause the redemption price is determined on the basis of the net asset value 

(NA V) of the respective fund. For the NA V, the market prices of the AIF proper- 

ties are determined only once a year. In contrast to UCITS, no market prices of 

the under/ying assets are available on a daily basis. 

Antwort: In accordance with point 4(c) of Annex II, Part 1 of the Delegated Regulation, un - 

less there is an appropriate benchmark or proxy which is priced on at least a mon - 

thly basis, where the net asset value is calculated on a less regular basis than 

month/y (e. g. only year/y), the PRIIP would be Category 1. 

Hintergrund der Frage ist ein Fonds, der seinen Nettoinventamert (net asset value, kurz: NAV) 

nurjährlich bewerten lässt, aber öfter als monatlich Rücknahmepreise (redemption prices) be- 

stimmt. Nur so ergibt die Frage Sinn, ob auch Rücknahmepreise „Preise“ i.S.v. Anhang II Teil 1 

Nr. 4 lit. c) DeIVO seien. Denn wäre dem so, könnte der vom Fragesteller gemeinte Fonds die An- 

forderungen der genannten Vorschrift erfüllen. 

Die Antwort der ESAs stellt indes nicht auf den Rücknahmepreis, sondern auf den Nettoinventar- 

wert ab. Maßgeblich für die Preisfestsetzung i.S.d. DeIVO ist folglich die Bestimmung des Netto- 

inventanrverts. Ausweislich der Antwort wäre ein PRIIP, dessen Nettoinventamert nicht mindes- 
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tens monatlich berechnet wird, der Kategorie 1 zuzuordnen. 

Auf den Nettoinventarwert steilen zwar auch beide Parteien ab. Nur meint die Beklagte, der Netto- 

inventamert werde durch den Rücknahmepreis sogar börsentäglich, nicht nur monatlich festge- 

setzt. Das ist unrichtig. 

Die Beklagte selbst vemeist auf 5 168 KAGB. Sie Will den Begriff des Nettoinventamerts entspre- 

chend dem dortigen Begriffsverständnis interpretieren. Nach 5 168 | 1 KAGB errechnet sich der 

Nettoinventamert je Anteil mittels Division des Werts des Publikumsinvestmentvermögens 

durch die Zahl der in Verkehr gelangten Anteile. 

Für das Bewertungsverfahren enthät 168 KAGB weitere Vorschriften. Weil für Immobilien kein 

handelbarer Kurs verfügbar ist, greift @ 168 III KAGB: Für den Wert der Vermögensgegenstände 

ist der Verkehrswert zugrunde zu legen, „der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Be- 

wertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist”. 

Der Nettoinventarwert entspricht dem in 5 168 l KAGB genannten Publikumsinvestmentvermö- 

gen und ist folglich mittels marktgeeigneten Bewertungsmodellen zu bestimmen. 

Diese Regel wird insbesondere nicht von @ 248 | KAGB verdrängt, der nur neben 5 168 KAGB 

zu beachtende, eigenständige Regeln für Immobilien-Sondervermögen aufstellt (vgl. 

Assmann/Wallach/Zetsche/Kloyer/Kobabe, 2. Aufl. 2022, 5 248 KAGB Rn. 2 mit Fn. 2: 5 248 

ll-IV KAGB verändern keine der Bestimmungen des 5 168 KAGB). Für Immobilien-Sondervermö- 

gen enthät 30 |, || Nm. 1-3 KARBV weitere Sondervorschriften. @ 30 | KARBV sieht für die Er- 

mittlung von lmmobilienwerten ein Ertragswertverfahren vor, das am jeweiligen Immobilienmarkt 

anerkannt ist. 

Daraus folgt: Die Beklagte kann, weil sie vornehmlich Immobilien hält, ihren Nettoinventarwert 

vollständig nur durch die Bewertung der gehaltenen Immobilien bestimmen lassen, was indes 

nur quartalsweise geschieht. Die börsentäglich errechneten Rücknahmepreise sind daher nicht 

mit einer Berechnung des Nettoinventamerts gleichzusetzen. Es handelt sich vielmehr um nur 

extrapolierte Bestimmungen des Nettoinventamerts je Anteil. Denn genau kann ihn die Beklagte 

nicht bestimmen, weil sie das Publikumsinvestmentvermögen des UIW nur quartalsweise sach- 

kundig und unabhängig bewerten lässt. 

Indem die Beklagte die börsentägliche Berechnung von Rücknahmepreisen mit der Berechnung 

des Nettoinventarwerts gleichsetzt, verkehrt sie das Verhältnis von Rücknahmepreis und Nettoin- 
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ventarvermögen. Zwar ist richtig, dass die Beklagte börsentäglich das Ergebnis der Formel aus 

@ 168 | 1 KAGB (sprich: den Rücknahmepreis) neu bestimmt. Wie sich aus den Q&A ergibt, ist 

aber nicht der Rücknahmepreis für die in der DeIVO genannten „Preise“ maßgeblich, sondern 

der Nettoinventamert (sprich: der Wert des Publikumsinvestmentvermögens). Diesen bewertet 

der UIW nicht monatlich. Für den Zeitraum zwischen den quartalsweisen Bewertungen ist der 

Nettoinventamert pro Aktie folglich ein hypothetischer Wert. Er nimmt keinen tatsächlichen Netto- 

inventarwert zur Grundlage, sondern einen prognostizierten. Tatsächlich liegt also gar keine bör- 

sentägliche Neubewertung vor, wie es die Beklagte meint. Es handelt sich vielmehr nur um eine 

börsentägliche Neujustierung der letzten Quartalsbewertung. Mit anderen Worten: Die Beklagte 

schätzt von Börsentag zu Börsentag ihren Nettoinventamert neu, setzt ihn aber nur quartalswei- 

se tatsächlich fest. Das erfüllt die Anforderungen von Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO nicht. 

Auch dringt die Beklagte mit ihrer Rechtsansicht nicht durch, wonach der Nettoinventamert 

„strikt“ vom Wert des Publikumsinvestmentvermögens zu trennen sei, wie die Gegenüberstel- 

lung von @ 168 l 1 und 2 KAGB zeige. Denn der Nettoinventamert ist nichts anderes als das um 

Verbindlichkeiten bereinigte Publikumsinvestmentvermögen. Dass @ 168 | 1 KAGB vom „Nettoin- 

ventarwert“ und 5 168 l 2 KAGB vom „Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensgegen- 

stände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten“ spricht, hat rein 

sprachliche Bedeutung; bei „Netto—“ handelt es sich um eine schlichte Umschreibung der vorzu- 

nehmenden Saldierung von Aktiv- und Passivvermögen. Dieses Begriffsverständnis teilt wie 

selbstverständlich auch der Gesetzgeber, konkret zum lnvestmentsteuergesetz (vgl. BT-Drs. 

19/5595, 81 unten; ferner BeckOK/Kuhn, 1.10.2024, 5 23 lnvStG Rn. 19.1: „Gemeint ist der sal- 

dierte Wert aller das lnvestmentvermögen bildenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkei- 

ten“). Auch die Kommentarliteratur zu 5 168 | KAGB setzt den Begriff des Nettoinventarwerts be- 

denkenlos mit dem um Verbindlichkeiten bereinigten lnvestmentvermögen gleich 

(Baur/Tappen/Mehrkhah/Behme/Schultheiß, 4. Aufl. 2020, 5 168 KAGB Rn. 31: „Der Nettoinven- 

tamertwert je Anteil oder Aktie wird ermittelt, indem der Nettoinventamert des offenen Publikums- 

investmentvermögens durch die Zahl der in den Verkehr gelangten Anteile oder Aktien dividiert 

wird (@ 168 Abs. 1 Satz 1)“; der Autor vewendet hier gerade „Nettoinventamert“, um den in 5 

168 | 1 KAGB genannten Wert des Publikumsinvestmentvermögens zu beschreiben). 

Im Übrigen argumentiert die Beklagte zirkulär. Sie meint zunächst, für die Festsetzung der „Prei- 

se“ i.S.d. DeIVO seien nicht die Rücknahmepreise, sondern der Nettoinventamert maßgeblich 
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(S. 15 f. der Einspruchsbegründung). Ihre Argumentation stützt sie aber gerade auf die börsentäg- 

liche Festsetzung der Rücknahmepreise, deren Bestimmung gleichzeitig eine Festsetzung des 

Nettoinventamerts sein soll. 

bbb. Richtig ist zwar, dass der UIW auch weitere Vermögenswerte hält, die zum Publikumsin- 

vestmentvermögen nach 5 168 l KAGB — und damit zum Nettoinventamert — rechnen. Hierbei 

handelt es sich um liquide Anlagen, deren Wert die Beklagte tatsächlich börsentäglich be- 

stimmt. Aber auch das führt nicht dazu, dass die Beklagte ihre „Preise“ börsentäglich festsetz- 

te. Denn die tägliche Neubewertung liquider Anlagen bezieht sich gerade nur auf einen Teil des 

Publikumsinvestmentvermögens. Dementsprechend bewertet die Beklagte ihren Nettoinventar- 

wert auch nur teilweise börsentäglich. Das genügt wiederum nicht den Vorgaben der DeIVO, die 

mit „monatlicher Preisfestsetzung“ die monatliche Bewertung des gesamten Nettoinventamerts 

meint. Es macht deshalb auch keinen Unterschied, zu welchen Anteilen das Fondsvermögen li- 

quide ist oder ob der Anteil an liquiden Vermögenswerten gar übemiegt, solange ein Teil des Pu- 

blikumsinvestmentvermögens nicht mindestens monatlich bewertet wird. Selbst wenn es auf 

das Verhältnis von liquiden Vermögenswerten und Immobilien ankäme, führte das für den UIW 

nicht zu einem anderen Ergebnis. Sein Aktivvermögen besteht zum welt übemiegenden Teil 

(nämlich zu ca. 76,92%) aus Immobilien. 

ccc. Das Vorstehende führt auch nicht dazu, dass die börsentägliche Rückgabemöglichkeit der 

Anleger über 5 168 KAGB unterlaufen würde. Denn nichts hindert die Beklagte, weiterhin die bör- 

sentägliche Ausgabe und Rücknahme zu ermöglichen und hierfür Ausgabe- und Rücknahmeprei- 

se zu errechnen. Nur kann sie hierüber nicht die Vorgabe monatlicher Preisfestsetzung gem. 

Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO erfüllen. 

ddd. Zu Unrecht erkennt die Beklagte in den Vorgaben der DeIVO und denen des KAGB einen Wi- 

derspruch. Denn beide betreffen unterschiedliche Regelungsbereiche: @@ 231 ff. KAGB enthal- 

ten Vorgaben, die von Immobilien-Sondervermögen zwingend einzuhalten sind und bei Verstö- 

ßen ggf. aufsichtsrechtliche Maßnahmen der BaFin auslösen (vgl. @ 5 KAGB). Demgegenüber 

zwingt Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO Immobilienfonds nicht zur monatlichen Preisfestsetzung; 

nur werden sie, sollten sie dieser Vorgabe nicht entsprechen, einer höheren MRM-Klasse zuge- 

ordnet. Insoweit haben Fonds also die Wahl, ob sie es bei den Vorgaben des KAGB belassen 

oder ob sie sich — zugunsten einer niedrigeren MRM-Klasse — in kürzeren Abständen bewerten 

lassen. 

Anders läge es nur, wenn 5 251 l 1 KAGB zwingend ein Bewertungsintervall von drei Monaten 

vorgäbe und kürzere Intervalle untersagte. Dem ist nicht so. @ 251 l KAGB vemeist auf und modi- 
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fiziert @ 217 l KAGB, der für offene inländische Publikums-NF als Mindestintervall eine jährliche 

Bewertung vorsieht. Aus der Vemeisperspektive des 5 251 | 1 KAGB gilt also: Offene Immobilien- 

fonds müssen ihre Vermögensgegenstände gem. 5 251 l 1 KAGB mindestens quartalsweise be- 

werten lassen, dürfen die Bewertung aber auch monatlich vornehmen, um Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. 

c) DeIVO zu entsprechen. Ein Widerspruch zwischen KAGB und DeIVO besteht demnach nicht. 

eee. Träfe die Rechtsauffassung der Beklagten zu, könnte sie eine niedrige MRM-Klasse selbst 

dann für sich beanspruchen, wenn sie ihre Immobilien weitaus seltener als in 5 251 | KAGB vor- 

gegeben bewerten ließe. So handhabt es die Beklagte zwar nicht, sondern entspricht der Min- 

destvorgabe aus @ 251 l 1 KAGB. Ihre Argumentation ließe es aber zu, dass ein Fonds, der gehal- 

tene Immobilien nur etwa im ein- oder zweijährigen Turnus bewerten ließe, den Vorgaben aus 

Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO entspräche und sich so in alle MRM-Klassen unter 6 einordnen 

könnte. Dass derartige Szenarien in Deutschland durch 5 251 I 1 KAGB praktisch ausgeschlos- 

sen sind, kann für die unionsrechtlich autonom auszulegende DeIVO nichts heißen. Vielmehr ge- 

bietet es der Zweck von Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO, nicht risikoadäquate Einstufungen zu un- 

terbinden. Gerade hierzu führte aber die Rechtsauffassung der Beklagten. 

Dabei verkennt das Gericht nicht, dass eine monatliche Preisfestsetzung nicht automatisch zur 

Folge hat, dass ein Fonds der niedrigen MRM-Klasse 2 zuzuordnen ist. Die tatsächliche Zuord- 

nung in die Klassen 1 bis 5 bestimmt sich vielmehr gem. Anh. II Teil 1 Nr. 1 DeIVO anhand der 

annualisierten Volatilität entsprechend dem „Value-at-Risk“. Das ändert aber nichts daran, dass 

nach der Rechtsansicht der Beklagten einem Fonds niedrigere MRM-Klassen als 6 grundsätz- 

lich zur Verfügung stünden, obwohl dies nach dem Sinn und Zweck von Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) 

DeIVO ausgeschlossen sein müsste. 

fff. Schließlich lässt sich dem Vorstehenden nicht entgegenhalten, eine mindestens monatliche 

Neubewertung der Immobilien könne Kursstürze nicht verhindern und daher das Risiko der Anla- 

ge nicht senken. Denn die Darstellung des Gesamtrisikoindikators nach Anh. Ill DeIVO soll gar 

nicht risikosenkend wirken. Sie richtet sich nicht an Bestandsanleger, soll diese also auch nicht 

vor Kursschwankungen schützen. Adressaten sind vielmehr Neuanleger bzw. Anlageinteressen- 

ten. Je kürzer das Bewertungsintervall ist, desto schneller können eventuelle Abwertungen der 

gehaltenen Immobilien aufgedeckt und über einen höheren Gesamtrisikoindikator dem Verbrau- 

cher effektiv mitgeteilt werden. Ein mindestens monatliches Bewertungsintervall ermöglicht also 

genau dasjenige, was Anh. II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO bezweckt: Verbraucher werden vor der An- 

lageentscheidung besser informiert, weil die Einstufung auf aktuelleren Bewertungen fußt. 
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cc) Die Beklagte beruft sich in diesem Zusammenhang zu Unrecht auf eine weitere Stelle in 

den Q&A. Diese lautet: 

Frage: What is the meaning of the term “underlying investments” in Annex li, Part 1, 

Points 4-6 for a PRIIP that is an Undertaking for Collective Investment ( UCI)? In 

particular, do we need to look at the portfolio of the UCI itself to determine which 

Category we should consider the PRIIP? 

Antwort: The determination of the PRIIPS’ Category addresses the PRIIP itself, and de - 

pends on the pay-off structure and the availability of data. If the pay-off of the UCI 

is linear, it would be classified as Category 2 provided there is enough data availab - 

le for the calculation. If there is no data, it would be Category 1. If the pay-off is 

not linear (for example a structured UCI TS), it would be a Category 3 product, pro - 

vided the data history requirements are met. 

Sowohl Antwort und Frage beziehen sich auf sog. UCITS: undertakings for collective investment 

in transferable securities (zu Deutsch: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren — 

OGAW). UCITS werden geregelt durch die Richtlinie 2009/65/EG. Nach Art. 1 Il dieser Richtlinie 

sind UCITS „Organismen, deren ausschließlicher Zweck es ist, beim Publikum beschaffte Gel- 

der für gemeinsame Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren 

und/oder anderen in Artikel 50 Absatz 1 genannten liquiden Finanzanlagen zu investieren [...]“. 

Daraus folgt: UCITS investieren von vornherein nur in nach 55 193 ff. KAG abschließend be- 

stimmte Vermögensgegenstände, können folglich nicht unmittelbar lmmobilienvermögen halten. 

Das Anlagespektrum von UCITS ist auf liquide Vermögensgegenstände begrenzt 

(Assmann/Schütze/Buck-Heeb/Eckhold, 6. Aufl. 2024, 5 20 Rn. 52), die insbesondere bestimm- 

te Wertpapiere erfassen (5 193 KAGB). Für UCITS ist die Antwort in den Q&A daher verständ- 

lich. Weil Vermögensgegenstände, die UCITS halten dürfen, liquide sind, bilden tagesaktuelle 

Marktpreise gleichsam ihren Nettoinventamert ab. Genau das trifft auf den hier streitgegenständli- 

chen Fonds nicht zu. Der UIW ist nicht als UCIT, sondern als Publikums-NF gem. 5 1 III KAGB 

strukturiert, für den die 55 230 ff. KAG gelten. Er investiert nicht in handelbare Vermögensgegen- 

stände, sondern in Immobilien. Der UIW kann seinen Nettoinventamert daher nicht über Börsen- 

preise berechnen, sondern muss seine Immobilien mittels anerkannter Verfahren bewerten las- 

sen (s.o.). Anders als die Beklagte meint, handelt es sich beim Begriff „OGAW“ nicht um einen 

allgemeinen „terminus technicus für Fonds“. OGAW sind vielmehr eine definierte Kategorie von 
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Sondervermögen (@ 1 Il KAGB), die das Gesetz in 5 1 III KAGB ausdrücklich von AIF unterschei- 

det („Alternative Investmentfonds (AIF) sind alle Investmentvermögen, die keine OGAW sind.“). 

Die vorgenannte Stelle in den Q&A ist daher für den streitgegenständlichen Fonds nicht ven/vert- 

bar. 

dd. Der von der Beklagten unternommene Marktvergleich, wonach sich mehrere offene Immobili- 

enfonds trotz nur quartalsweiser Bewertung im Gesamtrisikoindikator auf Stufe 2 bzw. sogar 1 

zugeordnet haben, ist irrelevant. Denn einerseits wird aus den aufgeführten Daten nicht deut- 

lich, ob die genannten Fonds womöglich eine geeignete Benchmark oder einen geeigneten Stell- 

vertreter (Proxy) haben, wie es Anhang II Teil 1 Nr. 4 lit. c) DeIVO weiter genügen lässt. Anderer- 

seits ändert eine allgemeine, aber gleichsam falsche Praxis nichts an ihrer Unrichtigkeit. 

ee. Ob der UIW die Voraussetzungen der Kategorie 2 gemäß Anhang II, Teil 1 Ziff. 5 der DeIVO 

erfüllt, konnte daher offenbleiben. 

d) Nach 5 3a UWG handelt unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch 

dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der Ver- 

stoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewer- 

bern spürbar zu beeinträchtigen. 

Die hier verletzten Vorschriften sind unzweifelhaft dazu bestimmt, im Interesse der Marktteilneh- 

mer das Marktverhalten zu regeln. Der Verstoß ist auch geeignet, die Interessen von Verbrau- 

chern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Der Verbrau- 

cher, bei dem es sich nach dem Wesen des PRIIP und nach den eigenen Angaben der Beklagten 

in den Basisinformationsblättern typischemeise um einen „Kleinanleger“ handelt, wird sich in ers- 

ter Linie an der Risikoeinstufung im lnformationsblatt orientieren, um das Risiko einzuschätzen. 

Die Einstufung nach der Risikoklasse ist für den Verbraucher das entscheidende Kriterium, um 

auf den ersten Blick das Risiko verlässlich einschätzen zu können. Gibt die Beklagte die Risiko- 

klasse zu niedrig ein, täuscht sie damit den Verbraucher hinsichtlich des Risikos und damit auch 

über wesentliche Merkmale des Anlageprodukts gemäß 5 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG. 

4. Passivlegitimation 



4 HK 0 5879/24 - Seite 27 - 

Die Beklagte ist passivlegitimiert. Nach @ 31 BGB analog haftet die Beklagte als juristische Per- 

son für ihre Organe sowie für den verfassungsmäßig berufenen Vertreter. Nach 5 8 Abs. 2 UWG 

ist die Beklagte auch dann passivlegitimiert, wenn die Zuwiderhandlungen von einem Mitarbeiter 

oder Beauftragten begangen werden. 

5. Wiederholungsgefahr, @ 8 Abs. 1 S. 1 UWG 

Die durch den Wettbewerbsverstoß begründete tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer 

Wiederholungsgefahr ist nicht entfallen, @ 8 Abs. 1 S. 1 UWG. 

6. Abmahnkosten 

Der Anspruch auf Zahlung der Abmahnkosten folgt aus 5 13 Abs. 3 UWG. Die Abmahnung vom 

18.09.2024 ist begründet. Die Abmahnkosten entsprechen nach dem Vortrag des Klägers dem 

durchschnittlichen Personalkostenaufwand, der dem Kläger bei eigens verfassten Abmahnun- 

gen in der Höhe entstehen würde. Gegen die geltend gemachten Kosten in Höhe von 243,51 € 

brutto wurden keine Einwände erhoben. Der geltend gemachte Zinsanspruch ergibt sich aus 55 

291, 288 Abs. 1 8 . 2  BGB. 

IV. Kosten 

Die Kostenentscheidung beruht auf 5 91 Abs. 1 ZPO. Analog @ 97 ZPO trägt die Beklagte auch 

die weiteren Kosten des Rechtsstreits. 

V. Vorläufige Vollstreckbarkeit 

Der Vollstreckbarkeitstenor basiert auf 5 709 S. 1 ZPO hinsichtlich des Unterlassungsan- 

spruchs, auf 5 709 S. 2 ZPO hinsichtlich des Zahlungsanspruchs und im Übrigen auf 5 709 S. 3 

ZPO. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs- 
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu- 
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Oberlandesgericht Nürnberg 
Fürther Str. 110 
90429 Nürnberg 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas- 
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Landgericht Nürnberg—Fürth 
Fürther Str. 110 
90429 Nürnberg 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der andemeitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit- 
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann- 
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt- 
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris- 
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge- 
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei 
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über- 
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er- 
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische 
Dokument nachzureichen. 
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Elektronische Dokumente müssen 
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per- 
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Vemal- 

tungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf @ 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung vemiesen. Hin- 
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be- 
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite w.]ustiz.de vemiesen. 

gez. 

Vorsitzender Richter am Landgericht 

Verkündet am 21.02.2025 

gez. 
, JAng 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Nürnberg, 21.02.2025 




